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S teigende Produktion erneuerba-
rer Energien, zunehmender Aus-
gleich intermittierender Produk-

tion (Solar-/ Windkraftwerke), Ener-
gietransfer vom Sommer in den Win-
ter, globale Erwärmung, Dekarbonisie-
rung, Mehrfachnutzung von Wasser ... 
Die technischen, ökologischen, finan-
ziellen und politischen Herausforde-
rungen für Wasserkraftanlagen sind 
mannigfaltig.

Bis 2050 müssen die Wasserrechts-
konzessionen von über 200 Anlagen, 

die etwa zwei Drittel der Schweizer 
Produktion ausmachen, erneuert wer-
den. Dabei geht es jedes Mal darum, 
die Bestimmungen über das Heimfall-
recht zu diskutieren und im Fall einer 
Konzessionserneuerung die Betriebs-
bedingungen für die nächsten 80 Jahre 
festzulegen, wobei auch die Bestim-
mungen zur Renaturierung von Flüs-
sen zu berücksichtigen sind. Dies wird 
sich auch auf die Eigentums- und 
Betriebsstrukturen der Wasserkraft in 
der Schweiz auswirken.

Der Heimfall ist kein Selbstzweck, 
und während in den 15 Jahren vor dem 
Heimfalltermin zahlreiche politische, 
rechtliche, technische und wirtschaft-
liche Diskussionen stattfinden können, 
sollte der Ausbau nicht unter den Fol-
gen dieser Diskussionen leiden. Die 
derzeitigen Eigentümer sollten in der 
Lage sein, Effizienz und Nachhaltig-
keit weiterzuentw ickeln, indem sie 
angemessene Entscheidungen über 
Instandhaltung und Modernisierung 
treffen, im Wissen, dass die Konzessi-

Konzessionen | Bei Heimfall von Wasserrechtskonzessionen sollte die Kraftwerks-
anlage nicht unnötig Meinungsverschiedenheiten zwischen Konzessionären und 
Konzessionsgebern ausgesetzt werden, damit ihre Sicherheit, Verfügbarkeit, Effi-
zienz und Nachhaltigkeit gewährt bleibt. In diesem Artikel wird die Einführung 
von Leistungsklauseln im Rahmen einer Heimfallvereinbarung vorgeschlagen, 
um eine gerechte Entschädigung sicherzustellen.

Mit Leistungsklausel 
Heimfall vereinfachen
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onsgeber dies bei der Festlegung der 
Entschädigung, die dem Konzessions-
nehmer am Konzessionsende zusteht, 
berücksichtigen werden. Es ist von ent-
scheidender Bedeutung, einen Weg zu 
finden, um die Zuverlässigkeit der 
Anlagen zu gewährleisten, ihre Verfüg-
barkeit zu garantieren sowie eine nach-
haltige Bewirtschaftung der Ressour-
cen sicherzustellen.

Die geltenden eidgenössischen und 
kantonalen Gesetzgebungen lassen 
einen erheblichen Interpretationsspiel-
raum hinsichtlich des Konzepts des 
Betriebszustandes der Anlagen beim 
Heimfall zu. Frühere Artikel [1, 2] zum 
Thema hatten das Ziel, zur Klärung der 
zur Diskussion stehenden Themen bei-
zutragen und eine Beurteilungsme-
thode vorzuschlagen. Dabei sollten sie 
über den rein finanziellen Ansatz hin-
ausgehen, um auch das technisch- 
betriebliche Wissen im Zusammen-
hang mit dem Lebenszyklusmanage-
ment (d. h. einer langfristigen Betriebs- 
und Instandhaltungspolitik) im Sinne 
einer nachhaltigen Entw icklung zu 
bewerten.

Dieser Artikel schlägt nun vor, beim 
Heimfall mithilfe einer Leistungsklau-
sel eine für Konzessionäre und Konzes-
sionsgeber gegenseitige Absicherung 
zu definieren, um sicherzustellen, dass 
eine faire und nachhaltige Vereinba-
rung für beide Seiten entsteht.

Rechtsgrundlage
Gemäss Art. 67 des Bundesgesetzes 
über die Nutzbarmachung der Wasser-
kräfte (WRG) kann die konzedierende 
Gemeinde bei Ablauf der Konzession 

ihr Heimfallrecht ausüben und somit 
die «nassen» A nlagentei le (Stau-
mauer, Rohrleitung, Turbine etc.) kos-
tenlos übernehmen und gegen Zahlung 
einer billigen Entschädigung an den 
Konzessionär d iejen igen A nlagen 
er werben, die der Stromerzeugung 
und -übertragung dienen («trockene» 
Tei le w ie Wechselstromgenerator, 
Transformator, Leittechnik etc.).

Die Gesetzgeber des Bundes und des 
Kantons Wallis (Art. 54 des kantonalen 
Gesetzes über die Nutzung der Wasser-
kräfte, kWRG) haben somit in Anbe-
tracht des unentgeltlichen Charakters 
der Übernahme die Nutzungsdauer der 
nassen Teile auf die Konzessionsdauer 
beschränkt. Für «trockene Teile» oder 
Anlagen, die sowohl trockene als auch 
nasse Teile umfassen, ist hingegen 
keine Nutzungs- oder Gebrauchsdauer 
festgelegt. Am Ende der Konzession hat 
der ausscheidende Konzessionär 
Anspruch auf Zahlung einer billigen 
Entschädigung bei der Übertragung 
dieser Anlagen. Nach Art. 56 Abs. 2 
kWRG «Die billige Entschädigung ist 
nach dem Sachwert zum Zeitpunkt des 
Heimfalls, das heisst nach dem Neu-
wert abzüglich der Wertverminderung 
für die der Lebensdauer dieser Anlagen 
entsprechende Abnutzung und techni-
schen und wirtschaftlichen Altersent-
wertung zu berechnen.» [3]

Um zu verhindern, dass das Heim-
fallrecht durch eine schlecht instand 
gehaltene oder zu störungsanfällige 
Anlage seines wirtschaftlichen Wertes 
beraubt wird, haben die Gesetzgeber 
eine Verpflichtung zur Erhaltung der 
Betriebsfähigkeit der dem Heimfall-

recht unterliegenden Anlagen einge-
führt (Art. 67 Abs. 3 WRG; Art. 55 Abs. 1 
kW RG). Gleichzeit ig förder t der 
Gesetzgeber die Modernisierung und 
Erweiterung der Anlagen (Art. 67 Abs. 
4 WRG; Art. 60 kWRG), aber auch 
Umbauarbeiten, die innerhalb von 
zehn Jahren vor Ablauf der Konzession 
durchgeführt werden müssen (Art. 69a 
kWRG).

Es ist von entscheidender Bedeu-
tung, dass einerseits dem künftigen 
Konzessionär die Übergabe einer 
Anlage in einem guten und leistungsfä-
higen Betriebszustand garantiert wird, 
während andererseits dem scheiden-
den Konzessionär eine angemessene 
Entschädigung bezahlt wird, die diesen 
Zustand berücksichtigt. Mit diesen 
Bestimmungen erkennen die Gesetzge-
ber also implizit an, dass die Zahlung 
einer billigen Entschädigung mit künf-
tigen wirtschaftlichen Vorteilen ver-
bunden ist, die über einen angemesse-
nen Zeitraum gesichert werden sollten, 
ohne diese jedoch zu definieren.

Bisherige Erfahrungen
Das 1988 vom Energiedepartement des 
Kantons Wallis erstellte Dokument [4] 
schlägt Bandbreiten für die Nutzungs-
dauer vor. Diese Bandbreiten sind 
dadurch gerechtfertigt, dass die Nut-
zungsdauer eines industriellen Assets 
direkt von der angewandten Instand-
haltungsstrategie abhängt (Bild 1).

Dieses Dokument wurde bei zahlrei-
chen Heimfällen im Wallis verwendet: 
Champsec (1986), Forces Motrices de 
Martigny-Bourg SA (FMMB, 2000), de 
la Gougra SA (FMG, Navizence 2004), 
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 min. max.

Wasserfassung – Bau
– Elektromechanik

60
20

180
50

Staumauer 80 240

Zufuhrgalerie 80 240

Freispiegelstollen – Bau
– Elektromechanik

80
20

160
40

Triebwasserweg 80 160

Druckleitung, Druckschacht 40 160

Standseilbahn 30 80

Verteilleitung 40 120

Turbine – i. B. Schieber
– Leittechnik

30
20

70
40

Gebäude – i. B. Kavernen 80 160

Grundstück unendlich

Unterwasserkanal 80 240

Pumpstation – Bau
– Elektromechanik

60
20

160
50

Generator 30 60

Kraftwerksleittechnik 30 40

Schaltanlagen (i. B. Transformator) 30 60

HS Leitungen 30 60

Bild 1 Auswirkung verschiedener Instandhaltungsstrategien auf die Nutzungsdauer eines Vermögenswertes Grundlage der angenom-

menen Lebensdauern, die in [4] definiert sind.
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de Fully SA (FMdF, 2005), de la Borgne 
SA (FMdB, 2006), de Sembrancher SA 
(FMS, 2006 ), d’Orsières SA (FMO 
1989/2017 für 2027), du Grand St. Ber-
nard SA (2015 f ür 2040), sow ie 
SBB-Barberine (2010), Ernen-Mörel 
(2018 für 2023), Salanfe SA (2020 für 
2032) ... 

Eine Analyse der Heimfälle der in 
Bild 2 aufgeführten A nlagen zeigt, 
dass die meisten Unternehmen mehr 
als ein Jahrzehnt nach dem Heimfall 

ei ne u mfassende Moder n isier u ng 
durchgeführt haben, bei der in den 
meisten Fällen die Maschinengruppen 
ersetzt wurden, wodurch die Leistung 
und der Wirkungsgrad gesteigert wur-
den. Während dieses Zeitraums muss-
ten die Aktionäre keine Abschreibun- 
gen vornehmen. Diese «Nicht-Ausga-
ben» führten dazu, dass bei fünf der 
sechs analysierten Heimfälle die Ent-
schädigung mehr als vollständig kom-
pensiert werden konnte.

 Diese Ergebnisse berücksichtigen 
weder Leistungsverbesserungen (Ener-
gie-, Leistungs- und/oder Effizienzge-
winne) noch energiewirtschaftliche 
Optimierungen im Zusammenhang 
mit der Erneuerung. Die Dauer von 
zehn Jahren nach dem Heimfall scheint 
ein guter Analysezeitraum zu sein, um 
eine Leistungsklausel einzufügen.

Theoretische Aspekte einer 
Leistungsklausel
Bei den Verhandlungen rund um den 
Kauf oder Verkauf eines Unternehmens 
kommt es nicht selten zu erheblichen 
Unterschieden in der Wertvorstellung 
zwischen Käufer und Verkäufer. Eine 
Möglichkeit, diese Unterschiede auszu-
gleichen, ist die Aufnahme einer oder 
mehrerer Leistungsklauseln in den 
Kaufvertrag. Eine solche Klausel ist 
eine vertragliche Verpflichtung des 
Käufers, dem Verkäufer einen zusätzli-
chen Ausgleich zu zahlen, der auf dem 
Erreichen bestimmter Ziele beruht [5]. 
Um potenzielle zukünftige Streitigkei-
ten zu vermeiden, ist es wichtig, die 
Kriterien, die zur Berechnung der 
zusätzlichen Vergütung herangezogen 
werden, detailliert anzugeben. Die Kri-
terien müssen realistisch, erreichbar 
und nicht willkürlich sein, da sonst die 
Motivation und der gewünschte Effekt 
nie erreicht werden. Dabei gilt: Je län-
ger die Laufzeit, umso schwieriger wird 
es, die zusätzliche Vergütung aufgrund 
der Veränderungen, die im Laufe der 
Jahre auftreten können, zu bewerten.

Leistungsklauseln für den Heimfall 
könnten abhängig von der Verfügbar-
keit der Wasserkraftwerke, von der 
Nutzungsdauer der Anlagen und von 
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Bild 2 Amortisation der billigen Entschädigung bis zur Modernisierung versus Amorti-

sation der Modernisierung über 40 Jahre (nur teurer Teil).

Bild 3 Vergleich der finanziellen Verluste ohne und mit Leistungsklausel in Abhängigkeit vom Jahr, in dem ein Ausfall des von einer 

Meinungsverschiedenheit über die Lebensdauer betroffenen Asstes eintritt.
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der zur Instandhaltung eingesetzten 
Aufwände und/oder abhängig vom 
Auftreten oder Nichtauftreten von grö-
sseren Ausfällen festgelegt werden. 

Gemäss der kantonalen Gesetzge-
bung im Kanton Wallis muss zehn Jahre 
vor Ablauf der Konzession ein umfas-
sender Bericht vorgelegt werden, der die 
Einhaltung der Wartungs- und Erneue-
rungspflicht belegt. Dieser Bericht muss 
insbesondere eine Analyse des Zustands 
der Anlagen ([1, 2]), der mit der Anlage 
verbundenen R isiken, die Strategie und 
den Plan zur Instandhaltung und die 
Investitionen bis zum Konzessionsende 
und darüber hinaus enthalten, in dem 
die durchzuführenden Massnahmen 

sowie die Historie der Leistungsindika-
toren (Einspeisung, Produktion, Ver-
fügbarkeit ...) aufgeführt werden. Der 
Konzessionsnehmer und der Konzessi-
onsgeber verfügen somit über alle Ele-
mente, um den Zustand der Anlagen 
sowie die Verfügbarkeit der Anlage bis 
zum Konzessionsende und danach zu 
verfolgen und somit erreichbare Leis-
tungsklauseln zu definieren.

Praktisches Beispiel
Ein Konzessionär und ein Konzessi-
onsgeber verhandeln über einen Heim-
fall im Jahre 2030. Es kommt zu Mei-
nu ngsversch ieden heiten bei der 
Bestimmung einer billigen Entschädi-

gung im Zusammenhang mit einer 
1995 getätigten Investition im Wert 
von 3,5 Mio. CHF. Der Konzessionär, 
der die durchgeführte Wartung und 
seinen Wartungsplan berücksichtigt, 
berechnet die billige Entschädigung 
ausgehend von einer Nutzungsdauer 
des betreffenden Assets von 60 Jahren. 
Der Konzessionsgeber bestreitet diese 
Nutzungsdauer und w ill 40 Jahre 
durchsetzen. Zwei Szenar ien sind 
möglich: Der Konzessionsgeber zwingt 
dem Konzessionsnehmer diejenige 
Entschädigung auf, die sich auf eine 
Nutzungsdauer von 40 Jahren bezieht 
(Szenario 1) oder der Konzessionsgeber 
akzeptiert die vom Konzessionsneh-
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Konzessionsgeber 40 Jahren
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Bild 4 Zahlung einer Leistungsklausel und Wert der für jeden Akteur zu zahlenden Prämien in Abhängigkeit vom Entscheidungsszenario.

Bild 5 Zustand der Frustration und des Unbehagens der Akteure in Abhängigkeit von den Entscheidungsszenarien beim Heimfall und 

dem Eintretenszeitpunkt eines Ausfalls des Assets, das von einer Meinungsverschiedenheit über die Lebensdauer unter Berücksichti-

gung einer Leistungsklausel betroffen ist.
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mer vorgeschlagene Entschädigung, 
die sich auf eine Nutzungsdauer von 
60  Jahre bezieht. Die zur Diskussion 
stehende finanzielle Auswirkung am 
Ende der Konzession beläuft sich auf 
1,02 Mio.  CHF (Szenario 2).

Um die Bedeutung der zu treffenden 
Entscheidung richtig einzuschätzen, 
ist es notwendig, einen Blick auf die 
zukünftige Konzession zu werfen und 
die Folgen einer möglichen Nichtver-
fügbarkeit des von der Meinungsver-
schiedenheit betroffenen Anlagenteils 
abzuschätzen. Unter der A nnahme, 
dass diese Anlage (Laufwasser) eine 
z wölfmonat ige Nicht ver f ügbarkeit 
einer der Gruppen ( 3 x 30  MW) verur-
sachen könnte, beläuft sich der Pro-
duktionsverlust auf etwa 140  GWh. Bei 
einem durchschnittlichen Verkaufs-
preis von 80 bis 110  CHF/M Wh und 
einem durchschnittlichen Gestehungs-
preis von 40  CHF/MWh kann sich die 
finanzielle Auswirkung der Nichtver-
fügbarkeit in einem bestimmten Jahr 
zwischen 5,6 und 9,8  Mio.  CHF bewe-
gen, was dem Fünf- bis Zehnfachen der 
Abweichung von der billigen Entschä-
digung entspricht.

Eine Leistungsklausel kann zum 
Zeitpunkt des Heimfalls integriert 
werden, um die Ausw irkungen der 
Unsicherheiten besser zu verteilen, 
welche mit dem Ausfall der von der 
Meinungsverschiedenheit betroffenen 
Anlage verbunden sind. Der betroffe-
nen Anlage kann aus Sicht der Akteure 
der zukünftigen Konzession Folgendes 
widerfahren:

 l Ausfall nach 40 Jahren und damit 
die Möglichkeit, Produkt ionsein-
nahmen mit einem A nlageteil zu 
erzielen, dessen Restwert gleich null 
ist (Szenario 1).

 l Ausfall vor 60 Jahren und damit 
Gener ier ung von Verlusten, die 
durch eine Anlage mit einem Rest-
wert von nicht null ausgelöst werden 
(Szenario 2).

Im Falle von Szenario 1 sollte die Leis-
tungsklausel darin bestehen, dem ehe-
maligen Konzessionär einen Teil der 
nach 2035 erzielten Gewinne zurück-
zugeben. Im Fall von Szenario 2 würde 
die Leistungsklausel den ehemaligen 
Konzessionär dazu verpflichten, einen 
Teil der bei dem Heimfall bezahlten 
billigen Entschädigung zurückzuge-
ben, um die Verluste der Akteure der 
neuen Konzession auszugleichen. 

Bild 3 zeigt den Effekt ohne und mit 
Leistungsklausel, während Bild 4 die 
vom Konzessionär oder Konzessions-
geber zu zahlende Prämie in Abhän-
gigkeit davon darstellt, ob ein Ausfall 
eintritt oder nicht.

Interessanterweise wird der Wert der 
Prämie, die der Konzessionsgeber im 
Fall von Szenario 1 an den Konzessions-
nehmer zu zahlen hat, bei Kapitalisie-
rung im Jahr X grösser als der Wert, den 
der Konzessionsnehmer zum Zeitpunkt 
des Heimfalls ab 2045 bezahlt hätte. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass der Kon-
zessionär, hätte er diesen Betrag im Jahr 
2030 zur Verfügung gehabt, ihn zu sei-
nem Vorteil mit einer IR R (Internal Rate 
of Return) von 5 % hätte arbeiten lassen 
können. Ebenso übersteigt die Prämie, 
die der Konzessionär an den Konzessi-
onsgeber zahlen müsste, den beim 
Heimfall zu zahlenden Betrag, wenn der 
Ausfall vor 2045 eintritt (Szenario 2).

Schlussfolgerung
Dieser Artikel zeigt anhand eines Bei-
spiels, dass alle an der künftigen Kon-
zession beteiligten Akteure ein starkes 

Interesse daran haben, über Anlagen 
zu verfügen, die sich in einem guten 
Zustand befinden, um sachgemäss 
betrieben werden zu können. Beim 
Heimfall scheint es für den Konzessi-
onsgeber wichtig zu sein, eine Vertrau-
ensbeziehung zum Konzessionär auf-
zubauen, um zu verhindern, dass das 
Heimfallrecht durch eine schlecht 
gewar tete A nlage, d ie z u v iele 
Betr iebsr isiken birgt, seines w ir t-
schaftlichen Wertes beraubt wird.

Die Einf ührung einer Leistungs-
klausel beim Heimfall ist ein mögli-
cher Weg, um alle A kteure in einer 
Partnerschaft (win-win) in eine Posi-
tion zu bringen, die für alle Beteiligten 
von Vorteil sein kann (Bild 5). Diese 
Methode könnte auch bei Erweiterun-
gen und Modernisierungen vor dem 
Heimfall im R ahmen der Vereinba-
rung über den nicht amortisierten Teil 
am Ende der Konzession (Art. 67 Abs. 
4 WRG) angewandt werden.
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